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Fürstentum 
Liechtenstein 

Amtliche 
Kundmachungen Das Amt für Kommunikation sucht zur Unterstützung seiner vielfältigen Aufgaben im 

Bereich der Telekommunikation und des Rundfunks einen qualifizierten/eine qualifizierte 

1798.410 

Der Landtag hat in seiner Sitzung vom 26./27V28. November 2003 beschlossen: • 

- Gesetz vom 26. November 2003 über die Abänderung des Allgemeinen bürger
lichen Gesetzbuches (Arbieitsvertragsrecht) 

- Gesetz vom 26. November 2003 über den Handel mit Waren im Umherziehen 
- Gesetz vom 26. November 2003 über das Dienstverhältnis der Lehrer (Lehrer

dienstgesetz, LdG) 
- Gesetz vom 26. November 2003 über die Abänderung des Schulgesetzes 
- Gesetz vom 26. November 2003 über die Abänderung des Sübyentionsgesetzes 
- Gesetz vom 26. November 2003 über die Bestellung der Richter (Richterbestel

lungsgesetz, RBG) 
- Gesetz vom 26. November 2003 über die Abänderung des Gerichtsorganisations-

Gesetzes ' . 
- Gesetz vom 27. November 2003 über den Staatsgerichtshof (StGHG) 
- Gesetz vom 27. November 2003 über die Abänderung des Gesetzes über die 

allgemeine Landesverwaltungspflege 
- Gesetz vorn 27. November 2003 über die Abänderung der.Zivilprozessordnung 
- Gesetz vom 27. November 2003 über die Abänderung des Gesetzes betreffend 

die Ausübung der politischen Volksrechte in Landesangelegenheiten 
- Gesetz vom 27. November 2003 über die Abänderung des Beamtengesetzes 
- Gesetz vom 27. November 2003 betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
• den Erwerb und Verlust des Landesbürgerrechtes . 
- Gesetz vom 27. November 2003 betreffend die Abänderung des Gesetzes über 

die Ausrichtung von Beiträgen an die politischen Parteien 
- Gesetz vom 27. November 2003 über die Abänderung des Heimatschriften

gesetzes 
- Gesetz vom 27,. November 2003 betreffend die'Abänderung des Gesetzes über 

die Liechtensteinische Gasversorgung ' " 
- Gesetz vom 27. November 2003 betreffend die Abänderung des Gesetzes über 

den Bezug von Salz in den Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes 
- Gesetz vom 27. November 2003 über die Abänderung des Personen- und Gesell

schaftsrechts 
- Gesetz vom 27. November 2003 über die Abänderung des Sachenrechts 
- Gesetz voni 27. November 2003 über die Abänderung des Schulgesetzes 

(Beteiligung der Gemeinden an Kosten der Sonderschulen) 
- Gesetz vom 27. November 2003 betreffend die Abänderung des Gesetzes über 

die obligatorische Unfallversicherung 
- Finanzbeschluss vom 21. November 2003 betreffend die Realisierung eines neu

en digitalen Funknetzwerkes «Polycom» für  die Landespolizei 
- Finanzbeschluss vom 27. November 2003 über die Fortführung des Liechtenstei

nischen Urkundenbuchs 
- Finanzbeschluss vom 28. November 2003 über die Genehmigung von Krediten 

fü r  Strassenverbesserungen und Strassenneubauten im Jahre 2004 

Gemäss Art. 66 Abs. 1 der Verfassung vom 5. Oktober 1921, LGBI. 1921 Nr. 15, in der 
Fassung des Verfassungsgesetzes vom 3. Mai 1996, LGBI. 1996 Nr. 85, und Art. 75 des • 
Gesetzes vom 17. Juli 1973 betreffend die Ausübung der politischen Volksrechte in 
Landesangelegenheiten, LGBI. 1973 Nr. 50, in der Fassung des Gesetzes vom 15. Novem
ber 1984, LGBI. 1985 Nr. 4, und des Gesetzes vom 3. Mai 1996, LGBI. 1996 Nr. 84, 
kann dagegen innerhalb von 30 Tagen nach dieser Kundmachung, das ist bis zum 
29. Dezember 2003 einschliesslich, das Referendum ergriffen werden. 

Das Referendum kommt zustande/wenn wenigstens 1000 stimmberechtigte Landes
bürger oder wenigstens drei Gemeinden in Form übereinstimmender Gemeindeversamm
lungsbeschlüsse das Begehren um eine Volksabstimmung stellen. Sammelbegehren um 
eine Volksabstimmung müssen nebst der Angabe der Gemeinde von den das Begehren 
stellenden.Stimmberechtigten durch eigenhändig unterzeichnete Eingaben, die mit dem 
Anfängsdatum der Unterschriftenzeichnung auf jedem Bogen versehen sein müssen, bei 
der Regierung eingereicht werden, wobei Stimmberechtigung und Unterschrift von der 
Gemeindevorstehung derjenigen Gemeinde/in welcher dieselben ihre politischen Rechte 
ausüben, bescheinigt sein muss. 

Landtagsbeschlüsse können bei der Fürstlichen Regierungskanzlei eingesehen und 
bezogen werden. 

Telekommunikation 
(Fachgebietsverantwortlicher I/Fachgebietsverantwortliche I) 

Aufgaben: . ' 

. Sie unterstützen den Amtsleiter bei technischen und betriebswirtschaftlichen Fragen, über
wachen Konzessionen, Verfügungen und Entscheidungen, arbeitea im Vollzug der nicht
ionisierenden Strahlung mit und sind für die technische Administration des Massenfunk-
bereiches zuständig. Ausserdem führen Sie Marktanalysen durch, erarbeiten Massnahmen 
für den liechtensteinischen Telekomm-Markt und übernehmen Koordinationsaufgaben im 
Bereich des Frequenzmanagements. Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört auch die Aufarbei
tung von Richtlinien und Empfehlungen mit internationalen Gremien.. 

Anforderungen: 

Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir eine Persönlichkeit mit einem abgeschlosse
nen Hochschulstudium in Telekommunikation (z.B. FH, ETH), einer abgeschlossenen 
betriebswirtschaftlichen Zusatzausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung. Vorausge
setzt werden ausgezeichnete Englischkenntnisse (Wort/Schrift). Idealerweise verfügen Sie 
auch über Französischkenntnisse. Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, die Bereit
schaft zu Auslandsreisen sovyie eine teamorientierte und verantwortungsbewussteArbeits-
weise.runden das Anforderungsprofil ab. 

Bewerbungen: 

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 
' 18. Dezember 2003 an das Amt für Personal und Organisation, 9490 Vaduz. * • 
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Infolge Neuorganisation suchen wir für die liechtensteinische Landespolizei einen/eine 

Mitarbeiter/Mitarbeiterin 
Finanzen und Controlling 
(Fachgebietsverantwortlicher I/Fachgebietsverantwortliche I) 

Ihre Aufgaben: 

In der ersten Phase übernehmen Sie den Aufbau der Stabsstelle «Finanzen und Control-
- . ling» bei der Landespolizei, d.h. Sie richten die zentrale Riechnungsführung ein, bauen den 

Budgetprozess und ein integriertes Controlling-System auf und stimmen diese Abläufe mit 
der Stabsstelle Finanzen der Landesverwaltung ab. Danach sind sie hauptsächlich im ope
rativen Bereich tätig (jährlicher Budgetprozess, Rechnungs- und Zahlungswesen inkl. Kon
tierungen, Statistik-, Berichts-, und Informationswesen). Ausserdem arbeiten Sie bei der . 
internen Planung sowie in verschiedenen Projekten und Arbeitsgruppen mit. 

Unsere Erwartungen: -
" , • ' ' -

Für diese anspruchsvolle Tätigkeit benötigen Sie eine abgeschlossene kaufmännische Lehre 
mit einer betriebswirtschaftlichen Zusatzausbildung auf Fachhochschulniveau, Berufs
erfahrung im Controlling-Bereich sowie sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse (insbesondere 
Excel und PowerPoint). Idealerweise bringen Sie zudem Interesse an Projektarbeiten mit. 
In persönlicher Hinsicht erwarten wir eine selbstständige, kommunikative Person mit ganz
heitlichem, vernetztem Denkvermögen, rascher Auffassungsgabe und teamorientierter, 
exakter Arbeitsweise. Liechtensteinische Staatsbürgerschaft erwünscht. 

. Interessiert? 

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen bis • 
18. Dezember 2003. an das Amt für Personal und Organisation, 9490Vaduz. 

1736.350: Regierung des Fürstentums Liechtenstein 

Vaduz, 29. November 2003 gez. Otmar Hasler . 
Fürstlicher Regierungschef 

(Ersatzanstellunq) 

Regierung des Fürstentums Liechtenstein 
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tfand 
in A\e> Zukunft! 
SOS-Kinderdorf bietet über 50000 Kindern 
in 131 Ländern ein Zuhause. 
Bitte senden Sie mir 
Informationen über SOS-Kinderdorf und Patenschaften. 
gtM M» 4M «W W t w  « I  WK > 

!  Name/Vorname: 

'Strasse: 

CO 
O 
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PLZ/Ort: 
1 • l Einsenden an: Schweizer Freunde der SOS-Kinderdörfer 
l Viktoriastrasse 34, Postfach, 3084 Wabern, Tel. 031 960 39 39 
l  info-ch@sos-kd.org,  www.sos-kinderdorf.ch,  PC 30-31935-2 

•\Sä9 

Für das Hallenbad des Schulzentrums Unterland in Eschen suchen wir einen/eine 

Bademeister/Bademeisterin (50%) 
(Betriebsmitarbeiterl/Betriebsmitarbeiterini) 

Aufgaben: ^ 

In diesem interessanten Aufgabengebiet sind Sie selbständig für den gesamten Hallen
badbetrieb zuständig. Dies umfasst zum einen die Betreuung der Badegäste und'die Bedie
nung der EDV-gesteuehen Kassaanlage. Zum andern sind Sie für den ordnungsgemässen 
Zustand sowie die Reinigung des Hallenbades verantwortlich.. In diesen Bereich fällt auch 
die Betreuung des gesamten technischen Bereichs (insbesondere in Bezug auf die Wasser
aufbereitung) inkl. der periodischen Kontrolle und Überwachung des Badewassers. 

Anforderungen: 

. Für diese interessante und abwechslungsreiche'Tätigkeit benötigen Sie eine abgeschlossene 
Lehre (idealerweise im handwerklichen oder technischen Bereich), technisches Verständnis 
und eine gute körperliche Verfassung. Vorausgesetzt wird auch das SLRG Brevet 1 oder das 
Badangestelltendiplom sowie der Samäriterausweis, 
In persönlicher Hinsicht erwarten wir eine verantwortungsbewusste. einsatzfreudige Per
son mit angenehmen Umgängsformen und selbstständiger. teamorientierter Arbeitsweise. 
Die Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten (Schichtarbeit/Arbeit an Wochenenden 
und Feiertagen) wird vorausgesetzt. 

• .Bewerbungen; 

' Sind Sie interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
bis 18. Dezember 2003 an das Amt für Personal und Organisation, 9490 Vaduz. 

1737.350 , Regierung des Fürstentums Liechtenstein 


